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GEMEINDERATSSITZUNG  
vom 05.07.2005 

 
Der Bericht des Prüfungsausschusses wur-
de zur Kenntnis genommen. 
 
Der Pfarre Altenhof wurde für die Pfarrkir-
chenrenovierung eine weitere Subvention in 
der Höhe von 20 % der zusätzlichen Kos-
ten, welche aber erst 2006 ausbezahlt wird, 
genehmigt. Die Robotleistungen werden bei der 
Berechnung der Förderhöhe nicht berücksich-
tigt. 
 
3 Dringlichkeitsanträge wurden eingebracht 
und behandelt: 
 

Der Werkvertrag für die Arbeiten beim 
Sportplatzbau wurde genehmigt. 
 

Der neue Finanzierungsplan aufgrund einer 
Kostenreduktion beim Liegenschaftserwerb 
der Sportanlage wurde genehmigt. 
 

Ein Grundsatzbeschluss für die Einführung 
einer Kindergartennachmittagsbetreuung 
mit Abgangsdeckung durch die Gemeinde zu-
züglich Neuverhandlung von neuen Entgel-
ten/Elternbeiträgen wurde gefasst. Die Details 
werden ehest möglich abgeklärt, um einen Start 
im Herbst 2005 zu ermöglichen. 
 
 
Die GR-Protokolle werden nach der Genehmi-
gung auf der Homepage 
www.gaspoltshofen.info unter Gemeinde-
amt/Politik/GR-Sitzungsprotokolle und Kundma-
chungen veröffentlicht. 

BESONDERE „TIERFREUNDE“ 
 

Diese fünf  
ausgesetzten 
Katzenbabies wurden 
am Dienstag, 19.7.05 
bei den Containern 
vor dem ehemaligen 
Geschäft Heigl 
Altenhof gefunden. 
Zwei beherzte 
Damen sorgten mit 
Hilfe des Marktge-
meindeamtes dafür, 
dass sie tierärztlich 
versorgt, gefüttert 
und schließlich von der Tierrettung Linz ab-
geholt wurden. 
Es wurde auch bereits Anzeige wegen  
Tierquälerei erstattet.  
Sollten Sie Hinweise zum Täter haben, so mel-
den Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion 
Gaspoltshofen - Tel. 05 / 91 33-4232! 
 

EINE BITTE AN ALLE: 
EINHALTEN VON RUHEZEITEN 

 

Auch wenn die Einhaltung von Ruhezeiten (zB 
beim Rasenmähen) in keiner Lärmschutzver-
ordnung der Marktgemeinde geregelt ist, bit-
ten wir die Bevölkerung, zugunsten einer gu-
ten Nachbarschaft nach Möglichkeit abends 

bzw. an Sonn- und Feierta-
gen Rasenmähen oder sons-
tige laute Arbeiten zu unter-
lassen. 
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VERKAUF KAPUTTER  
KOMMUNALTRAKTOR 

 
Zum Verkauf angeboten wird der repara-
turbedürftige Kommunaltraktor: 
 
 

STEYR 760, Bj. 1979 
ca. 24.500 Stunden 

 
 

Interessenten melden sich bitte im  
Marktgemeindeamt bei Amtsleiter 
Thomas Sturmaier, Tel.: 6954-21! 
 

ELEKTROGERÄTESAMMLUNG 
ab 13. August 2005 

 
Richtige Entsorgung bringt Vorteile für 

Bevölkerung und Umwelt 
 

Ab 13. August 2005 tritt die Elektroaltgeräte-
verordnung in Kraft. Dann können alte, defek-
te bzw. nicht mehr gebrauchte Elektrogeräte 
gratis in allen Altstoffsammelzentren in OÖ 
abgegeben werden. Die Regelung ist notwen-
dig, weil die Elektroindustrie einer der am 

schnellsten wachsenden Sektoren in 
der westlichen Welt ist. Experten 
rechnen, dass der Abfallstrom der 
Elektrogeräte in der EU jährlich um 
3 bis 5 % wachsen und sich binnen 
zwölf Jahren verdoppeln wird. 

 
Kostenlose Rückgabemöglichkeit  

ab 13. August 2005: 
 

in allen Altstoffsammelzentren in OÖ aber auch 
beim größeren Handel, wenn zugleich ein 
gleichartiges Neugerät gekauft wird („1:1-
Regelung“).  
Beim Kauf von neuen Geräten entfallen Ent-
sorgungsgebühren oder Pfandbeiträge, die 
bisher für Kühlgeräte und Lampen eingehoben 
wurden. 
 

Welche Geräte sind betroffen? 
- Kühl- und Gefriergeräte 
 Kühlschränke, Gefriertruhen,... 
- Bildschirmgeräte 
 Fernsehgeräte, Computer, Monitor,... 
- Gasentladungslampen 
 Leuchtstoffröhren,  

Energiesparlampen,... 
 
 

Nähere Infos bei: 
BAV Grieskirchen, Kehrbach 2, 4707 Schlüßlberg  
Tel.: (07248) 650 01 

GELBE SÄCKE 

 
Aufgrund des hohen Verbrauches ist der Be-
stand an gelben Säcken beinahe aufgebraucht. 
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir bis zur 
nächsten Auslieferung (frühestens Mitte  
August) nur mehr maximal eine Rolle ausgeben 
können.  
 

Ab Eintreffen der neuen Lieferung wird wieder 
eine Haushaltsliste geführt.  
Pro Privathaushalt werden maximal  
2 Rollen/Jahr ausgegeben. Dies ist bereits 
mehr, als vom Bezirksabfallverband vorgesehen 
ist (14 Säcke pro Haushalt und Jahr – 1 Rolle 
enthält 9 Säcke). 
Bei richtiger Mülltrennung bzw. wenn die Ver-
packungen zusammengefaltet werden, müsste 
man ohne weiteres mit dieser Anzahl an Gelben 
Säcken auskommen.  
Leider finden wir sehr oft mit Restabfall gefüllte 
Gelbe Säcke am Containerstandplatz beim Frei-
bad oder an sonstigen Stellen. Deshalb noch 
einmal zur Erinnerung mit der dringenden Bitte, 
wirklich korrekt zu trennen: 
 
In den gelben Sack gehört: 
(Bitte gereinigt einwerfen!) 
 Kunststoffflaschen (Bitte zusammendrücken und 

wieder verschließen) 
 Joghurt- und Trinkbecher (bitte gestapelt) 
 Kunststofffolien und –säcke 
 Kunststoffkanister 
 Plastiksackerl 
 Tiefkühlverpackungen (kunststoffbeschichtete 

Kartons) 
 Suppen- und Kaffeebeutel 
 Kunststofftuben (zB für Zahnpaste) 
 Kunststoffdeckel und –verschlüsse 
 Jutesäcke 
 Blisterverpackungen 
 Obst- und Fleischtassen (geschäumte  

Verpackungen) 
 Styropor-Verpackungen (Verpackungschips) 
 Schaumgummiverpackungen 
 Getränkepackerl (bitte zusammendrücken) 

 
NICHT in den gelben Sack gehört: 
 Kunststoffe, die keine Verpackungen sind 
 Verpackungen aus Metallen, Papier oder Glas 
 Bodenbeläge 
 Gartenschläuche 
 Kleidung und Windeln 
 Spielzeug 
 Installationsrohre 
 Fleisch- und Agrarfolien 
 Andere Gegenstände aus Plastik  

(Nichtverpackungen) 
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LEITFADEN FÜR DIE KORREKTE MÜLLTRENNUNG 
 

Bioabfall 
Aus Bioabfall kann wertvoller Kompost erzeugt werden! 

Die Biotonne erhalten Sie kostenlos im Marktgemeindeamt (Bürgerservicestelle) 
 

 Gemüse- und Obstreste 
 Feste Speisereste 
 Verdorbene Nahrungsmittel 
 Kaffeefilter, Teebeutel 
 Eierschalen 
 Schnittblumen 
 Verschmutztes Papier 
 Laub, Grasschnitt 

 Windeln 
 Wattestäbchen 
 Koks- und Kohleasche 
 Altmedikamente 
 Gemüseverpackungen 
 Fischdosen 
 Plastiksackerl 
 Batterien 
 Schnüre 

 
 

Altpapier 
Schachteln bitte gefaltet und nicht zerrissen einwerfen! 

 

 Zeitungen, Illustrierte 
 Prospekte, Kataloge 
 Bücher 
 Briefe, Schreib- und Büropapier 
 Schachteln aus Karton, Pappe und Wellpappe 
 Papiertragetaschen und Packpapier 

 verunreinigtes Papier 
 Tiefkühlverpackungen 
 Folienbeschichtetes Papier 
 Milch- und Getränkeverpackungen 
 Kohle- und Durchschreibpapier 
 Fotos, Tapeten und Wachspapier 

 
 

Glas 
Bitte sorgfältig nach Weiß- und Buntglas trennen! 

 

 Glasflaschen 
 Konservengläser 
 Kleine Fläschchen für Parfum und Kosmetik 
 Andere Hohlglasbehälter 

 Fensterglas, Drahtglas, Verbundglas 
 Keramikwaren (zB Steingut, Porzellan,  
Tonwaren) 
 Beleuchtungskörper 
 Autoglas, Spiegelglas, Bleiglas,  
Kunststoffflaschen 
 Glasgeschirr wie Trinkgläser 

 
 

Metall 
Alteisen bringen Sie bitte in ein ASZ in Ihrer Nähe (zB Weibern) 

 

 Aludosen 
 Weißblechdosen 
 Getränkedosen 
 Konservendosen 
 Tuben aus Metall 
 Verschlüsse aus Metall 
 Deckel aus Metall (zB von Konservengläsern) 
 Tierfutterdosen und –schalen 
 Deckelfolien (zB von Joghurtbechern) 

 Metalle, die keine Verpackungen sind 
 Verpackungen aus Kunststoff, Papier, Glas 
 Alu- oder kunststoffbeschichtete Verbundver-
packungen (zB Kaffe-, Tablettenverpackungen) 
 Glühbirnen 
 Jalousien 
 Eisenschrott (zB Nägel, Blech, Essbesteck, 
Drähte, Kochtöpfe) 
 KFZ- und Maschinenbestandteile 

 

Sollten Sie etwas nicht zuordnen können, bringen Sie es im Zweifelsfall bitte ins nächste Altstoffsammelzentrum  
Öffnungszeiten ASZ Weibern: MO 8-11 Uhr, FR 8-18 Uhr, Tel.: (07732) 24 24
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GEWÄHRUNG VON ZUWENDUN-
GEN ZUR UNTERSTÜTZUNG 

PFLEGENDER ANGEHÖRIGER 

 
Mit der geplanten Maßnahme soll die Möglichkeit 
geschaffen werden, dass ein naher Angehöriger, 
der eine mindestens seit einem Jahr die Pflege-
geldstufe 4 nach dem OÖ Pflegegeldgesetz bezie-
hende Person seit mindestens einem Jahr über-
wiegend pflegt und an der Erbringung der Pflege-
leistung wegen Krankheit, Urlaub oder anderen 
wichtigen Gründen verhindert ist, eine Zuwen-
dung als Zuschuss zu jenen Kosten erhalten kann, 
die im Falle der Verhinderung dieser „Hauptpfle-
geperson“ anfallen, um eine professionelle oder 
private Ersatzpflege organisieren zu können. 
 
 
 

Informationen sowie das Antragsformular können 
von der Homepage des Landes OÖ heruntergela-
den  
(http://www.land-oberoesterreich.gv.at - Zu fin-
den ist die Seite in Themen > Gesellschaft und 
Soziales > Förderungen > Förderung zur Unter-
stützung pflegender Angehöriger bei OÖ Landes-
pflegegeldbezug) oder im Marktgemeindeamt 
geholt werden. 
 
 
 

Anträge auf Gewährung einer derartigen Zuwen-
dung sind unter Anschluss der erforderlichen 
Unterlagen im Marktgemeindeamt (Herr Dopp-
ler, Bürgerservice) einzubringen: 

• letzter Bescheid / letztes Urteil über die Zuer-
kennung vom Pflegegeld  
Dies ist nur bei jenen Antragstellern notwen-
dig, die das Pflegegeld nicht von der Sozialab-
teilung des Amtes der OÖ Landesregierung 
erhalten (zB pensionierte Landes-, Gemeinde-
beamte bzw. Gemeindeärzte) 

• Einkommensnachweise der Hauptpflegeperson 
• Kosten der professionellen Hilfe und Nachweis 

über deren Bezahlung 
• Nachweis, dass private Hilfe in Anspruch ge-

nommen wurde. 

VEREIN SUCHT ZEITZEUGEN 

 
NS-Zeit: Erinnerungen an die  

Alltäglichkeiten 
 

Auf der Suche nach Zeitzeugen, die ihre Erinne-
rungen an die Jahre 1938 bis 1945 niederschrei-
ben möchten, ist der Linzer Verein Kultur Plus. 
„Uns interessieren die Alltäglichkeiten, die kleinen 
Dinge des Lebens in der damaligen Zeit“, sagt 
eine Sprecherin des Vereins. Willkommen sind 
Aufzeichnungen in jeder Form und Länge, gefragt 
sind vor allem Erinnerungen von Frauen. Die Auf-
zeichnungen werden vom Verein gesammelt, vom 
Linzer Historiker Helmut Fiereder wissenschaftlich 
betreut und schließlich (mit Einverständnis der 
AutorInnen) veröffentlicht. 
 

Nähere Informationen zum Projekt & Kontakt: 
Tel: (0732) 66 06 07-24 
E-Mail: eurojournal@utanet.at 
 
 

VEREIN LEBENSRAUM 

 
GRATULATION 

 

Wie Sie wahrscheinlich bereits wissen, hat der 
Verein Lebensraum bei dem Wettbewerb der 
Ideen mit dem Projekt „Kunst und Kultur im 
Scheinhaus“ den 3. Platz aus 52 eingereichten 
Projekten belegt. 
 

Wir gratulieren herzlich zu diesem Erfolg. 
 

ZIMMER GESUCHT ! 
 

Für die beginnenden Kurse im Scheinhaus und 
Hafnerstadl sucht der Verein Lebensraum Zim-
mer mit oder ohne Frühstück. 
 

Interessierte Privatzimmer-Vermieter wenden 
sich bitte an die Bürgerservicestelle des Markt-
gemeindeamtes (Herr Doppler, DW 24 oder 
Frau Kaser, DW 25), Tel. 69 54 
 
 

OÖ FAMILIENKARTE - VORTEILSKATALOG 2005/06 
 
Die neuen Vorteilskataloge liegen ab sofort in allen Raiffeisenbanken Oberösterreichs 
für Sie bereit.  
Bis Ende Juli haben Sie die Möglichkeit, gegen Vorlage der OÖ Familienkarte Ihr per-
sönliches Exemplar mit einer Übersicht aller Partnerbetriebe, bei denen es Ermäßigun-
gen oder andere Vorteile mit der OÖ Familienkarte gibt, abzuholen. 
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SEIT 1. JULI 2005 – „PUNKTEFÜHRERSCHEIN“

 
 
 

Im vergangenen Jahr starben auf Öster-
reichs Straßen 876 Menschen. Ein Groß-
teil dieser tragischen Unfälle wird durch 
verantwortungslose Risikolenker verur-
sacht. Durch das neue Vormerksystem 
soll eine Besserung erreicht werden. 
 
 
 
 

Das Vormerksystem, umgangssprachlich auch 
oft als „Punkteführerschein“ bezeichnet, trat 
mit 1. Juli 2005 in Kraft. 
Fahrzeuglenker, die wiederholt eines der 13 
besonders schweren Verkehrsdelikte (siehe 
Kasten rechts) begehen, sollen ab diesem 
Zeitpunkt eine Vormerkung im örtlichen Füh-
rerscheinregister erhalten. 

Das neue System zielt vor allem auf die 
Gruppe der Risikolenker ab, die sich durch 
Geldstrafen wenig beeindrucken lässt. Diszipli-
nierte und umsichtige Verkehrsteilnehmer 
werden, laut Angaben des Verkehrsministeri-
ums, mit dem Vormerksystem keine Probleme 
haben. Denn kleinere Verkehrsdelikte wie 
Falschparken oder geringe Geschwindigkeits-
übertretungen werden nicht im Führerschein-
register vermerkt. 
 
 

So funktioniert das neue Vormerksystem: 
Wer zum ersten Mal eines der schweren Delik-
te begeht, der wird im örtlichen Führerschein-
register vorgemerkt. Im Wiederholungsfall hat 
der Lenker mit einer Maßnahme zu rechnen. 
Diese können von der Nachschulung über Per-
fektionsfahren und Fahrsicherheitstrainings bis 
hin zu Erste-Hilfe-Kursen reichen. Beim dritten 
Verstoß ist der Führerschein dann für mindes-
tens drei Monate weg. 

Die Vormerkungen werden zusätzlich 
zu den bereits bestehenden finanziellen Stra-
fen erfolgen. Auch die Entzugsdelikte bleiben 
weiterhin bestehen. 
 

Mehr Sicherheit auf unseren Straßen! 
 

Durch das Vormerksystem erhofft man sich 
im Verkehrsministerium einen deutlichen 
Rückgang der Verkehrstoten, bis 2010 soll 
so die Anzahl um die Hälfte gesenkt werden. 
Das Kuratorium für Verkehrssicherheit 
schätzt, dass durch das System 75 tödliche 
Unfälle pro Jahr vermieden werden können. 
 

Quelle: Lust aufs Land, 7. Juni 2005/Vl 
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AFS 

 
Austauschprogramme für  
interkulturelles Lernen! 

 
DAS LEBEN WIRD SO BUNT 

 
Haben Sie schon einmal 
mit einem Japanischen 
Jodelkünstler das 
Feuerwehrfest besucht 
oder mit einer 

australischen Amateurfunkerin einen österrei-
chischen Berggipfel bewältigt? 
Wollen Sie mit einer chilenischen Cheerleaderin 
Ihre Lieblingsmannschaft anfeuern oder mit 
einem peruanischen Pizzakoch Italienisch  
essen gehen? 
AFS sucht aufgeschlossene und engagierte 
Familien, die das „Unbekannte“ als eine inte-
ressante Bereicherung sehen und einem jun-
gen Menschen aus einer anderen Kultur Fami-
lienanschluss geben möchten. 

AFS-Austauschprogramme für interkulturelles 
Lernen nimmt ab August 2004 über 100 Schü-
lerInnen im Alter zwischen 15 und 18 Jahren 
aus allen Kontinenten auf. Sie kommen für 3 
Monate, ein Schulsemester oder für ein Schul-
jahr und warten schon neugierig darauf, ihre 
österreichische Gastfamilie kennen lernen zu 
dürfen. 
Ob Sie in der Stadt oder auf dem Land woh-
nen, ob Sie Kinder haben oder nicht – ein frei-
es Bett, ein Platz am Tisch und ein offenes 
Herz genügen, um eine Gastschülerin oder 
einen Gastschüler bei sich aufzunehmen. 
 
AFS bietet auch Auslandsaufenthalte für ein 
Schuljahr, -semester oder –trimester für junge 
und aufgeschlossene SchülerInnen im Alter 
von 15 und 18 Jahren an. 
 
 
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an: 
AFS 
Tel.: (01) 319 25 20-0 
E-Mail: office@afs.at 
WEB: www.afs.at 

 

 
 

VERANSTALTUNGSKALENDER  

 
 
 
 

DATUM VERANSTALTUNG ORT 
   
06.08.2005 
9-11 Uhr 

Bauernmarkt & 2. Kulturschoppen 
 
 

Hof des GH Danzerwirt 
 

22.08.2005 
08:30-16:00 Uhr 
 

Bauberatungstermin der Marktgemeinde Bauamt des Marktgemeindeamtes 

22.08.2005 
15:00-20:00 Uhr 

Blutspendeaktion des Österreichischen 
Roten Kreuzes 
 

Hauptschule Gaspoltshofen 

05.09.2005 
14:00-16:00 Uhr 

Sprechtag für Betriebsgründer und  
Jungunternehmer 

BH Grieskirchen, 2. Stock, Zi 64 
Voranmeldung erwünscht  
(Tel.: 07248/603-402) 

 

 
Möchten auch Sie einen Termin verlautbaren, welcher noch nicht im Veranstaltungskalender 2005 eingetragen 
ist, dann geben Sie uns bitte Ihre Daten bekannt!  
(cornelia.voraberger@gaspoltshofen.ooe.gv.at oder Tel. 6954-22) 
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 HAUSABFALL: JÄNNER – MAI 2005 

 
Das Hausabfallaufkommen hat sich von Jänner bis Mai 2005 gegenüber dem Vergleichszeitraum 2004 
von 2.467.940 kg um 31.960 kg bzw. 1,30 % auf 2.435.980 kg verringert.  
 
 

VZ......... Volkszählung 2001 
EW........ Einwohner 
HH ........ Haushalte 
Kg/EW... Kilogramm pro Einwohner 
% VER .. Prozentuelle Veränderung 
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FAHRRADCODIERAKTION 

  
 


